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(54) Deckenrand-Abschalelement für Betondecken

(57) Die Deckenrand-Abschalplatte (5) umfasst ei-
ne Armierung (17, 21, 24), welche mindestens teilweise

von einer geschäumten Kunststoffmasse umschlossen
sein kann und an der Aufnahmen (27) für Haltebügel (7)
angebracht sind.
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Beschreibung

[0001] Gegenstand der Erfindung ist eine Decken-
rand-Abschalplatte aus Leichtbaustoff gemäss Oberbe-
griff des Patentanspruchs 1.
[0002] Deckenrandabschalungen bei Bauten mit Be-
tondecken können auf verschiedene Weise erstellt wer-
den. Konventionell werden solche Deckenrandabscha-
lungen mit Schalplatten oder Brettern aus Holz aufge-
baut, die nach dem Betonieren der Decke entfernt wer-
den. Um Kältebrücken zu verhindern, werden oft zwi-
schen den Schalbrettern, die bündig zur darunter lie-
genden Wand angeordnet sind, Platten aus Ton, ge-
schäumtem Kunststoff oder einem anderen isolieren-
den Material eingelegt.
[0003] Es ist auch bekannt, verlorene Deckenrand-
Abschalplatten zu verwenden. Bei diesen Platten han-
delt es sich beispielsweise um vorfabrizierte Betonplat-
ten, die mit geeigneten Mitteln an der Deckenschalung
befestigt werden. Sie verbinden sich mit dem flüssigen
Beton der Decke und bilden die Stirnfläche der Decken-
platte. Die Platten aus Beton erbringen die erwünschten
Vorteile bezüglich Qualität und Festigkeit.
[0004] Weiter ist bekannt, anstelle von vorfabrizierten
Betonelementen Schaumstoffplatten als verlorene Dek-
kenrand-Schalung und gleichzeitig als isolierende Ele-
mente zur Verhinderung von Kältebrücken einzusetzen.
Diese bekannten Kunststoff-Platten haben den Nach-
teil, dass sie wegen ihrer geringen Eigenstabilität dem
hohen statischen Druck des hinterfüllten flüssigen Be-
tons für die Deckenplatte nur geringen Widerstand ent-
gegensetzen und sich verformen können. Die Stirnflä-
che dieser Deckenplatte ist deshalb nach dem Betonie-
ren meist nicht mehr eben und, um einen Bruch dieser
Platten während des Betonierens zu verhindern, müs-
sen letztere an einer grossen Anzahl von nahe neben-
einander liegenden Stellen abgestützt werden. Dies er-
höht einerseits die Materialkosten für die Haltebügel
und andererseits den Zeitaufwand für die Montage,
ohne zu garantieren, dass danach eine glatte und nicht
eine wellenförmige Oberfläche der Stirnseite der Dek-
kenplatte erreicht werden kann. Im weiteren sind solche
Platten sehr empfindlich auf mechanische Beschädi-
gung, beispielsweise können sie bereits durch Anstos-
sen mit dem Fuss oder durch ein anstossendes Werk-
zeug derart beschädigt werden, dass flüssiger Beton
beim Betonieren austreten kann. Im Gegensatz zu den
bekannten Leichtbauplatten können die erfindungsge-
mässen Platten mit geringer Wandstärke, beispielswei-
se nur wenige Millimeter hergestellt werden. Dadurch
erweitert sich der Einsatzbereich ganz wesentlich, da
keine messbare Verminderung der Statik der Mauer er-
folgt.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die
Schaffung einer Deckenrand-Abschalplatte, die kosten-
günstig herstellbar ist, gute wärmeisolierende Eigen-
schaften aufweist und dennoch festigkeitsmässig den
Anforderungen genügt, um ein Durchbiegen oder Bre-

chen vor und während des Betonierens zu vermeiden.
[0006] Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Decken-
rand-Abschalplatte gemäss den Merkmalen des Paten-
tanspruchs 1. Vorteilhafte Ausgestaltungen des Körpers
sind in den abhängigen Ansprüchen näher definiert.
[0007] Es gelingt mit der erfindungsgemässen ar-
mierten Deckenrand-Abschalplatte aus geschäumter
Kunststoffmasse, Gasbeton oder dgl. eine verlorene
Deckenrand-Abschalung zu schaffen, deren Eigen-
schaften bezüglich Festigkeit, einfacher Verarbeitbar-
keit und Oberflächenqualität derjenigen aus Beton na-
hekommen. Sie ist wesentlich günstiger in der Herstel-
lung und dank geringem Gewicht einfacher zu verlegen.
Trotz geringer Eigenstabilität der Kunststoff- oder Gas-
betonmasse ist diese durch die darin eingelegte Armie-
rung sehr biegestabil bzw. -fest und von geringem Ge-
wicht. Die Armierung erschwert oder verhindert die Be-
schädigung der Platte durch mechanische Einwirkung
vor oder während des Betonierens. Dadurch können
Schäden an der zu erstellenden Betonbaute verhindert
werden. Die Begriffe "Biegestabilität" bzw. "Biegefestig-
keit" umfassen ausdrücklich allgemein die Eigenschaft,
unerwünschte Auswirkungen von aussen auf die Platte
einwirkender Kräfte vermindern oder verhindern zu kön-
nen.
Das geringe Gewicht und die hohe Biegesteifigkeit er-
möglichen die Herstellung längerer Platten 5 als bisher.
Die bekannten geschäumten Platten 5 weisen eine Län-
ge von maximal 1,25m auf und müssen mit 3 bis 4 Hal-
tebügeln abgestützt werden. Die erfindungsgemässen
Platten können eine erhöhte Länge von beispielsweise
2.5m, aber auch 5m oder mehr Meter aufweisen. Es
können schon zwei Haltebügel genügen, um die Platte
festzuhalten. Ein weiterer Vorteil der neuen Platte be-
steht darin, dass deren Dicke im Vergleich zu den be-
kannten Platten wesentlich kleiner dimensioniert wer-
den kann. Durch die geringere Dicke wird die Statik der
über der Platte weitergeführten Wand wesentlich er-
höht. Trotz grösserer Länge gegenüber den bekannten
Platten lassen sich die erfindungsgemässen Platten
besser handhaben und können auch effizienter einge-
setzt werden. Das Ablängen kann mit einer Metall- oder
Holzsäge von Hand vorgenommen werden. Wegen des
kleinen Abstandes von z.B. 5cm benachbarter Löcher
zur Aufnahme von Haltebügeln können selbst kurze Ab-
schnitte weiter verwendet werden. Bei einer bevorzug-
ten Ausgestaltung der Erfindung können aneinander-
stossende Platten der Deckenrand-Schalung auf einfa-
che Weise durch eine an der Armierung zu befestigende
Halteplatte miteinander verbunden werden.
[0008] Anhand illustrierter Ausführungsbeispiele wird
die Erfindung näher erläutert. Es zeigen

Figur 1 einen Vertikalschnitt durch eine bestehende
Wand mit einer darauf aufgesetzten Dek-
kenrand-Abschalplatte,

Figur 2 eine perspektivische Darstellung eines En-
des einer Platte mit einer Armierung aus
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zwei Armierungsgittern,
Figur 3 eine perspektivische Darstellung eines En-

des einer Platte mit einer die Plattenober-
fläche teilweise überragenden Armierung
aus Blech,

Figur 4 eine perspektivische Darstellung eines En-
des einer Platte mit einer auf der Platten-
oberfläche aufgeklebten Armierung,

Figur 5 eine perspektivische Darstellung eines En-
des einer Platte mit einer auf der Platten-
oberfläche formschlüssig gehaltenen Ar-
mierung,

Figur 6 einen Querschnitt durch eine Armierungs-
platte,

Figur 7 einen Querschnitt durch eine weitere Ar-
mierungsplatte,

Figur 8 zwei Querschnitte von Armierungsprofilen,
Figur 9 einen Querschnitt durch eine Armierungs-

platte nahe einer Stirnseite mit aufgesetzter
Halteplatte,

Figur 10 ein Querschnitt durch ein in eine Platte mit
einem darin eingelassenen Schutzprofil.

[0009] In Figur 1 ist eine Wand 1 aus Beton ersicht-
lich, auf die eine Boden- oder Deckenplatte 3 aufbeto-
niert werden soll. Zur Bildung des Deckenrandes ist eine
Deckenrand-Abschalplatte, kurz Platte 5 genannt, auf
der Wand 1 aufgesetzt und wird mittels Haltebügeln 7,
welche mit Nägeln 9 auf der Deckenschalung 11 befe-
stigt sind, gehalten. Die Deckenschalung 11 wird durch
Stützen 13 auf der gewünschten Höhe h gehalten. Die
Platte 5 ist als verlorenes Element konzipiert, d.h. die
Platte 5 verbindet sich nach dem Einfüllen des flüssigen
Betons für die Deckenplatte 3 mit dem Beton und deren
Oberfläche 15 bildet die Stirnfläche der fertigen Decken-
platte 3. Eine solche Platte ist beispielsweise aus der
EP-A1-0927796 bekannt.
[0010] Die erfindungsgemäss ausgebildete Platte 5
umfasst im ersten Ausführungsbeispiel einen formsta-
bilen Armierungskörper 17, beispielsweise in Gestalt ei-
nes Gittergewebes aus Glas- oder Aramidfasern oder
ein Stahlgitter, welches in geringem Abstand zur inne-
ren Oberfläche a der Platte 5 in dieser eingebettet ist.
[0011] Vorzugsweise ist zwischen der inneren Ober-
fläche a und der äusseren Oberfläche b bzw. zwischen
diesen Oberflächen a,b je ein Armierungsgitter 17 an-
geordnet. Die beiden Armierungsgitter 17, sofern zwei
vorhanden sind, sind beabstandet und können unab-
hängig voneinander in der Platte 5 eingebettet liegen,
oder sie können als dreidimensionales Gebilde unter-
einander verbunden sein (keine Abb.). Als Matrix wird
eine geschäumte Kunststoffmasse, Gasbeton und dgl.
verwendet, welche Materialien eine geringe spezifische
Dichte und folglich eine geringe Wärmeleitfähigkeit auf-
weisen. Das Einlegen bzw. Einbringen der Armierungs-
gitter 17 in die Matrix erfolgt bereits in der Form, in wel-
cher das Schäumen der Kunststoffmasse, beispielswei-
se Polystyrol, oder das Aufschäumen von Sand und Zu-

satzstoffen durchgeführt wird. Die Armierungsgitter 17
sind in der fertiggestellten Platte 5 unsichtbar und stören
daher weder die Oberflächenbeschaffenheit der Platte
5, noch deren Handling. In einer bevorzugten Ausge-
staltung, wie sie in Figur 2 dargestellt ist, können zwi-
schen den Armierungsgittern 17 mit kleinen Abständen
vertikal verlaufende Bohrungen oder Kanäle 19 vorge-
sehen sein, die ein Einführen der Haltebügel 7 von un-
ten erlauben und das Festhalten derselben gewährlei-
sten. Besonders vorteilhaft ist weiter, dass die Platte 5
im unteren und allenfalls auch im oberen Bereich eine
geringere Dicke aufweist, so dass die Bügel, wie in Figur
1 dargestellt, die Platte 5 seitlich verlassen können und
exakt horizontal ausgerichtet werden können. Die Ver-
ringerung der Plattendicke an deren Oberkante ermög-
licht eine zusätzliche Fixierung der Bügel 7 an der Latte
5.
[0012] In der zweiten Ausgestaltung der Erfindung
gemäss Figur 3 tritt anstelle von Armierungsgittern 17
eine mehrfach abgekantete Armierungsplatte 21. Diese
kann aus Metallblech durch Biegevorgänge oder aus ei-
nem extrudierten Kunststoffprofil hergestellt werden
und ist nicht oder nur teilweise, d.h. nicht vollständig, im
Innern der Platte 5 eingebettet. Es überragen beispiels-
weise zwei abgewinkelte Abschnitte 23 die innere Ober-
fläche 25 der Platte 5. Diese abgewinkelten Abschnitte
23 sind mit fluchtenden Löchern 27 versehen, durch
welche die vertikalen Schenkel der Haltebügel 7 von un-
ten einschiebbar sind. Vorzugsweise sind in den Berei-
chen neben den Abschnitten 23, die parallel zur Plat-
tenoberfläche a verlaufen, ebenfalls Durchbrechungen
29 in der Armierungsplatte 21 angebracht, um eine enge
Verbindung zwischen der Kunststoffmasse (Matrix)
beidseitig der Armierungsplatte 21 herzustellen. In den
Figuren 6 und 7 sind zwei mögliche Ausgestaltungen
der Armierungsplatte 21 dargestellt. Alternativ kann an
die Stelle der Armierungsplatte 21 ein formstabiles Ar-
mierungsgitter treten, das wie die Armierungsplatte 21
abgewinkelte Bereiche 23 aufweist, welche die Platten-
oberfläche a überragen und durch deren Maschenfrei-
räume die vertikalen Schenkel der Haltebügel 7 hin-
durch geschoben werden können (keine Abb.). Anstelle
von Armierungsplatten 21 oder -gittern können auch Ar-
mierungsprofile 24 (Fig. 8) oder andere Elemente ein-
gesetzt werden. Solche Armierungsprofile 24 können in
einer beliebigen Lage, also vertikal, horizontal oder un-
ter beliebigen Winkeln in Bezug zur Plattenoberfläche
a geneigt auf der Plattenoberfläche a oder innerhalb der
Platte 5 mit dieser verbunden sein.
In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung gemäss
den Figuren 4 und 5 liegt die Armierungsplatte 21 auf
der Plattenoberfläche a als Grundlage auf. Die Platte 5
aus Leichtbaustoff kann an der Armierungsplatte 21 an-
geklebt oder angeschäumt sein (Fig.4). Sie kann auch
durch eine formschlüssige Verbindung mit der Platte 5
zusammengefügt sein. Eine solche Verbindung ist in
Fig.5 dargestellt. Sie umfasst zwei Nuten 31, in die die
Längskanten der Armierungsplatte 21 eingreifen bzw.
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in die die Armierungsplatte 21 eingeschoben wird. Al-
ternativ oder zusätzlich können an der Platte 5 auch
Nocken 35 angebracht sein, welche durch entsprechen-
de Löcher in der Armierungsplatte 21 eingreifen. Bei ei-
ner weiteren Variante kann die Armierungsplatte 21
auch nur einseitig in eine Nut 31 eingeschoben sein.
Diese Ausgestaltungen ermöglichen eine sehr kosten-
günstige Herstellung der Platte 5.
[0013] Die Platten 5 in allen Ausgestaltungen der Er-
findung können wie die bekannten, aus Beton herge-
stellten und in der EP-A1-0927796 offenbarten Platten
eingesetzt werden. Beim Versetzen der Platten 5 wer-
den die notwendige Anzahl von Haltebügeln 7, bei-
spielsweise in einem Abstand von 1m bis 1,5m von un-
ten in die Bohrungen 19, die Löcher 27 bzw. Gitterzwi-
schenräume eingeführt. Danach wird die Platte 5 be-
züglich der darunter liegenden Mauer 1 ausgerichtet
und die Haltebügel 7 werden mit Nägeln 9 auf der Dek-
kenschalung 11 befestigt. Alternativ zu Haltebügeln 7
könnten auch andere Haltemittel, die hier nicht näher
beschrieben und gezeigt sind, Verwendung finden. Die
Deckenrand-Schalung kann durch eine seitlich an die
Platte 5 anschliessende weitere Platte 5 erweitert bzw.
ergänzt werden. Zur Verhinderung des Durchtretens
von flüssigem Beton beim Betonieren können die da-
zwischen liegenden Ritzen ausgeschäumt werden. Al-
ternativ können die seitlichen Stirnflächen oder Oberflä-
chen c,d der Platten 5 ineinanderschiebbare Elemente
wie z.B. Federn und Nuten aufweisen. Sie können auch
so ausgebildet sein, dass sich die Oberflächen c,d leicht
überlappen können. Im weiteren besteht die Möglich-
keit, benachbarte Platten 5 mittels einer Halteplatte 33
(Figur 9) zusammenzuhalten. Die Halteplatte kann so
ausgebildet sein, dass sie formschlüssig über die stirn-
seitigen Endbereiche zweier aneinanderstossender Ar-
mierungsplatten 21 gestülpt werden kann, wobei sich
Ausnehmungen 35 der Halteplatte 33 mit Löchern 27
der Armierungsplatten 21 derart decken, dass Haltebü-
gel 7 hindurch geschoben werden können. Wenn die Ar-
mierungsplatten 21 teilweise in die Platte 5 eingelassen
sind, oder wenn sie auf die Platte 5 aufgeklebt sind und
ein Teil der Armierungsplatte 21 z.B. mit einer dünnen
Schicht Mörtel bedeckt ist, verringert sich die Bauhöhe
H der in Figur 9 dargestellten Halteplatte 33 entspre-
chend. Die teilweise Bedeckung mit Mörtel oder einem
anderen aushärtenden Stoff verstärkt die Verbindung
zwischen der Armierungsplatte 21 und der Platte 5 und
kaschiert den Verbindungsbereich, wodurch die Platte
5 homogener wirkt.
[0014] Zum Schutz gegen mechanische Beschädi-
gungen können die Platten 5 im Bereich ihrer Stirnseiten
zusätzlich Schutzelemente oder Schutzprofile 26 um-
fassen.
Figur 10 zeigt eine mögliche Ausgestaltung eines sol-
chen Schutzprofils 26 an der Plattenoberfläche f, also
jener Stirnseite, die im versetzten Zustand der Platte 5
oben liegt. Es umfasst eine horizontal und zwei vertikal
zur Plattenoberfläche f angeordnete Schutzplatten 28,

die nicht, teilweise oder ganz in die Platte 5 eingebettet
sein können, und eine vertikal zur Plattenoberfläche f
angeordnete Verankerung 30. Die Verankerung 30 ist
in die Platte 5 eingebettet oder eingeschäumt und kann
eine wellen- oder zackenartige Oberfläche aufweisen,
wodurch eine feste Verbindung mit der Platte 5 sicher-
gestellt wird. Die Verankerung 30 dient zum Befestigen
und Halten des Schutzprofils 26 bzw. der Armierungs-
platte 21 an oder in der Platte 5. Selbstverständlich kön-
nen solche Verankerungen 30 in unterschiedlichster
Weise ausgebildet sein. Vorzugsweise umfasst sie Wi-
derhaken, Zungen, Zähne oder andere Elemente oder
Strukturen, welche eine Bewegung des Schutzprofils 26
bzw. der Armierungsplatte 21 in Bezug zur Platte 5 in
einer oder mehreren Richtungen verhindern. Zusätzlich
zur oder anstelle der in Figur 10 dargestellten Veranke-
rung 30 könnten auch die im Inneren der Platte 5 liegen-
den Oberflächen der Schutzplatten 28 mit sägezahnar-
tigen Strukturen ausgebildet sein (keine Darstellung).
Vorzugsweise ist das Schutzprofil 26 ein Aluminium-,
Stahl- oder Kunststoffprofil, das so an der Platte 5 an-
gebracht ist, dass es von der Oberfläche b vollständig
abgedeckt wird. Die Platte 5 weist demzufolge an ihrer
Oberfläche b ein einheitliches Erscheinungsbild auf,
und es können von der Oberfläche b ausgehende Käl-
tebrücken ausgeschlossen werden.
Alternativ können die Schutzelemente oder Schutzpro-
file 26 auch anders ausgestaltet sein, beispielsweise in
Form eines ebenen oder gewellten Blechs (Stirnseite
vertikal zur Oberfläche b). Eine weitere Alternative be-
steht darin, die Armierungsplatten 21 beispielsweise
durch ein- oder mehrmaliges Abkanten so auszubilden,
dass sie, wenn sie an den Platten 5 befestigt sind, die
Funktion der Schutzprofile 26 übernehmen können. Die
Armierungsplatten 21 können bei einer weiteren Alter-
native ohne zusätzliche Kanten bzw. Knicke ausgebildet
sein, wobei die obere Stirnseite der Armierungsplatte 21
bündig zur Oberfläche b der Platte 5 oder leicht nach
innen versetzt angeordnet sein kann. Die Armierungs-
platte 21 und das Schutzprofil 26 können demnach ein-
stückig ausgebildet sein.
Nach dem Versetzen der Platten 5 kann das Betonieren
der Decke 3 erfolgen. Sowohl die Platte 5 wie auch die
Haltebügel 7 verbleiben in der versetzten Stellung und
die Platte 5 bildet die Stirnfläche der Deckenplatte 3 und
gleichzeitig dient sie als Wärmeisolation und verhindert
eine Kältebrücke.

Patentansprüche

1. Deckenrand-Abschalplatte (5) aus Leichtbaustoff
für Bauzwecke mit einer die Biegefestigkeit erhö-
henden Armierung (17,21,24), dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Armierung (17,21,24) minde-
stens teilweise im Bereich mindestens einer der
Plattenoberflächen (a-f) angeordnet und mit dem
Leichtbaustoff verbunden ist.
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2. Platte (5) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Armierung (17) ein Gittergewebe aus
Glas- oder Aramidfasern oder ein Gitter aus Stahl-
draht umfasst oder eine biegestabile Armierungs-
platte (21) und/oder Armierungsprofile (24) und/
oder ein Schutzelement oder Schutzprofil (26) um-
fasst, und dass der Leichtbaustoff als Matrix oder
als Grundlage der Armierung (17,21,24) dient.

3. Platte (5) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass die Armierungsplatte (21) oder das Ar-
mierungsprofil (24) das Schutzprofil (26) umfassen.

4. Platte (5) nach einem der Ansprüche 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Armierung
(17,21,24) von der Matrix ganz oder teilweise um-
schlossen ist.

5. Platte (5) nach einem der Ansprüche 2 bis 4, wobei
die Armierung (17) mehrere Teile umfasst, dadurch
gekennzeichnet, dass diese Teile gegenseitig mit-
einander verbunden sind und ein in sich im wesent-
lichen starres Gerüst bilden.

6. Platte (5) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Armierung
(17,21,24) eine Armierungsplatte (21) aus einem
mehrfach abgekanteten Blech oder formstabilen
Gitter oder aus extrudiertem Kunststoff umfasst.

7. Platte (5) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Armierung
(17,21,24,26) gebogene oder abgewinkelte Ab-
schnitte (23) umfasst, welche mindestens eine der
Plattenoberflächen (a-f) überragen.

8. Platte (5) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass mindestens ein Teil der gebogenen oder
abgewinkelten Abschnitte (23) der Armierungsplat-
te (21) die Plattenoberfläche (a) überragen und
fluchtende Löcher (27) zum Hindurchführen von
Haltebügeln (7) umfassen.

9. Platte (5) nach einem der Ansprüche 2 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das Schutzelement
oder Schutzprofil (26) im Bereich der Plattenober-
fläche (f) angeordnet ist und mindestens eine verti-
kal zur Plattenoberfläche (f) angeordneten Schutz-
platte (28) und/oder Verankerung (30) umfasst.

10. Platte (5) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Armierung
(17,21,24) mindestens teilweise auf der Platten-
oberfläche (a) aufliegt und mit dieser verbunden ist.

11. Platte (5) nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Armierung (17,21,24) auf die
Plattenoberfläche (a) aufgeklebt oder angespritzt

ist, und/oder dass sie von mindestens einer Nut (31)
und/oder mindestens einem Nocken (35) an der
Platte (5) gehalten ist.

12. Platte (5) nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen Teilen der
Armierung (17,21,24) vertikal verlaufende Bohrun-
gen (19) eingelassen sind, in welche die vertikalen
Schenkel von Haltebügeln (7) einführbar sind.
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